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(54) Hörhilfe mit Fehlbedienungs-Sicherung

(57) Die Erfindung betrifft eine Hörhilfe mit Fehlbe-
dienungs-Sicherung. Eine Fehlbedienungs-Sicherung
wird zu dem Zweck vorgesehen, fehlerhafte oder irrtüm-
liche oder versehentliche Nutzereingaben zur Verände-
rung von Einstellungen einer Hörhilfe zu unterbinden.
Gemäß einem Grundgedanken der Erfindung umfasst
die Hörhilfe (1) ein Gehäuse (6), eine darin angeordnete
Signalverarbeitungselektronik (10), und ein außenseitig
an dem Gehäuse (6) angeordnetes manuell zu betäti-
gendes Bedienelement (3, 4, 5). Weiter ist eine Sperr-
einrichtung (9) umfasst, die dazu ausgebildet ist, das Be-
dienelement (3, 4, 5) für manuelle Betätigung zu sperren,
eine Entsperreinrichtung (8), die dazu ausgebildet ist, die
Sperreinrichtung (9) zu deaktivieren, wobei die Entsper-
reinrichtung (8) mindestens zwei manuell zu betätigende

Aufnehmer (7) umfasst, die räumlich getrennt voneinan-
der an dem Gehäuse (6) angeordnet sind, und wobei die
Entsperreinrichtung (8) die Sperreinrichtung (9) aus-
schließlich während und/oder in zeitlich begrenztem An-
schluss nach einer gleichzeitigen manuellen Betätigung
der Aufnehmer (7) deaktiviert. Durch die räumlich ge-
trennte Anordnung der Aufnehmer kann eine zufällige
unerwünschte Betätigung unterbunden werden. Eine
zweckmäßige Anordnung der Aufnehmer würde dabei
Stellen des Gehäuses vermeiden, an denen die Hörhilfe
in der alltäglichen Handhabung gegriffen oder gehalten
wird, auf denen sie abgelegt wird, oder die beim Tragen
typischerweise am Ohr oder Schädel anliegen. Die Auf-
nehmer können ergonomisch in Anpassung an die Form
einer menschlichen Hand bzw. der Finger angeordnet
sein.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Hörhilfe mit Fehlbe-
dienungs-Sicherung. Eine Fehlbedienungs-Sicherung
wird zu dem Zweck vorgesehen, fehlerhafte oder irrtüm-
liche oder versehentliche Nutzereingaben zur Verände-
rung von Einstellungen einer Hörhilfe zu unterbinden. Ei-
ne solche Fehlbedienung kann in der alltäglichen Hand-
habung der Hörhilfe und während der Benutzung leicht
auftreten, indem z.B. versehentlich der An-/Aus-Schalter
betätigt oder der Lautstärke-Regler verstellt wird. Insbe-
sondere können Fehlbedienungen bei pediatrischen
Hörhilfen vorkommen, z.B. wenn das Kind, das die Hör-
hilfe trägt, die Funktion oder Bedienung derselben noch
nicht versteht. Kritisch ist dies bei Kleinkindern, da eine
versehentlich erhöhte Lautstärke zu zusätzlichen Gehör-
schädigungen führen kann, das Kleinkind jedoch in der
Regel nicht in der Lage ist, die Lautstärkeeinstellung zu
korrigieren oder die Fehleinstellung kundzutun.
[0002] Als Fehlbedienungs-Sicherung für pediatrische
Hörhilfen, auch als Kinder-Sicherung bezeichnet, ist es
z.B. bekannt, die Hörhilfe ausschließlich mittels Fernbe-
dienung zu verstellen, eventuell vorhandene manuelle
Bedienelemente am Hörhilfe-Gehäuse jedoch zu deak-
tivieren. Die Fernbedienung verbleibt bei den Eltern oder
der Aufsichtsperson während das Kind an der Hörhilfe
keinerlei Einstellungen vornehmen kann.
[0003] Aus der Druckschrift DE 299 16 350 U1 ist ein
Hörhilfegerät bekannt, das durch Öffnen der Batterielade
ein- und ausgeschaltet wird. Die Batterielade kann bei
diesem Hörhilfegerät entweder geschlossen sein, wobei
das Gerät dann angeschaltet ist, oder geöffnet, wobei
das Gerät dann ausgeschaltet, die Batterie jedoch nicht
entnehmbar ist, oder herausgeklappt, wobei die Batterie
dann entnehmbar ist. An dem Batterielade-Mechanis-
mus ist ein verstellbares Sperrelement vorgesehen, wel-
ches sowohl ein Öffnen der Batterielade als auch das
Herausklappen sperren kann. Das Sperrelement ist für
ein Kind nicht ohne weiteres bedienbar und stellt somit
eine Kinder-Sicherung dar. Jedoch kann die Betätigung
eines SperrElements in der vorbekannten Weise auch
älteren Hörhilfeträgern schwer fallen, insbesondere
wenn aufgrund fortgeschrittenen Alters Sicht und koor-
dinative Fähigkeiten nachlassen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Fehlbedienungs-Sicherung für eine Hörhilfe zu schaffen,
die einerseits einfach bedienbar ist und keine gesteiger-
ten Anforderungen an Sicht oder koordinative Fähigkei-
ten stellt, die aber andererseits nicht versehentlich oder
durch ein Kind oder Kleinkind zufällig unerwünschterwei-
se entsperrt werden kann. Zudem sollte die Fehlbedie-
nungs-Sicherung ohne zusätzliche Werkzeuge und auch
ohne Fernbedienung entsperrbar sein.
[0005] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch eine
Hörhilfe mit den Merkmalen des unabhängigen Patent-
anspruchs. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den an-
hängigen Patentansprüchen sowie in der Beschreibung
von Ausführungsbeispielen anhand von Figuren ange-

geben.
[0006] Ein Grundgedanke der Erfindung besteht in ei-
ner Hörhilfe umfassend ein Gehäuse, eine darin ange-
ordnete Signalverarbeitungselektronik, und ein außen-
seitig an dem Gehäuse angeordnetes manuell zu betä-
tigendes Bedienelement, wobei weiter eine Sperreinrich-
tung umfasst ist, die dazu ausgebildet ist, das Bedienele-
ment für manuelle Betätigung zu sperren, und weiter eine
Entsperreinrichtung, die dazu ausgebildet ist, die Sper-
reinrichtung zu deaktivieren. Die Entsperreinrichtung
umfasst mindestens zwei manuell zu betätigende Auf-
nehmer, die räumlich getrennt voneinander an dem Ge-
häuse angeordnet sind, und die Entsperreinrichtung de-
aktiviert die Sperreinrichtung ausschließlich während
und/oder in zeitlich begrenztem Anschluss nach einer
gleichzeitigen manuellen Betätigung der Aufnehmer.
[0007] Durch die räumlich getrennte Anordnung der
mindestens zwei Aufnehmer ist gewährleistet, dass eine
zufällige unerwünschte Betätigung unterbunden werden
kann. Eine zweckmäßige Anordnung der Aufnehmer
würde diejenigen Stellen des Gehäuses der Hörhilfe ver-
meiden, an denen die Hörhilfe in der alltäglichen Hand-
habung gegriffen oder gehalten wird. Weiter können
auch Stellen des Gehäuses ausgespart werden, auf de-
nen die Hörhilfe typischerweise abgelegt wird oder die
beim Tragen der Hörhilfe typischerweise am Ohr oder
Schädel anliegen. Die Aufnehmer können ergonomisch
in Anpassung an die Form einer menschlichen Hand
bzw. der Finger angeordnet sein, so dass eine gleichzei-
tige Betätigung zwar nicht unabsichtlich aufzutreten
braucht, jedoch für die Bedienperson oder den Träger
der Hörhilfe erleichtert wird. Es liegt dabei auf der Hand,
dass eine höhere Anzahl von Aufnehmern einen höheren
Grad von Fehlbedienungs-Sicherheit gewährleistet, da
die gleichzeitige Betätigung komplexer und damit eine
versehentliche unerwünschte Betätigung unwahrschein-
licher wird, dass gleichzeitig jedoch die Bedienbarkeit
leidet.
[0008] Die Entsperreinrichtung kann dazu ausgebildet
sein, die Sperreinrichtung nicht nur während einer Betä-
tigung zu entsperren, sondern auch während einer be-
grenzten Zeit im Anschluss an die Betätigung. Auf diese
Weise wird die Bedienung der Hörhilfe zur Veränderung
von Einstellungen durch anfängliche Betätigung ermög-
licht, die Betätigung braucht jedoch nicht während wei-
terer Einstellungsschritte aufrecht erhalten zu werden,
was Einstellungsänderungen insbesondere bei komple-
xer Anordnung der Aufnehmer der Entsperreinrichtung
erleichtert. So kann beispielsweise nach dem Betätigen
der Entsperreinrichtung während einer gewissen Zeit-
spanne, in der die Entsperreinrichtung nicht weiter betä-
tigt zu werden braucht, wodurch auch unerwünschte
Störgeräusche erzeugt werden, hinsichtlich der Lautstär-
keeinstellung an die jeweilige Umgebung angepasst wer-
den. Die zeitlich begrenzte Entsperrung kann zweckmä-
ßigerweise auf einen Zeitraum von zwei bis zwanzig Se-
kunden begrenzt sein.
[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung des
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Grundgedankens ist die Sperreinrichtung dazu ausge-
bildet, das Bedienelement mechanisch zu sperren.
[0010] Eine mechanische Sperre kann zum einen un-
aufwändig realisiert werden und mit hoher Zuverlässig-
keit arbeiten. Zum anderen ist sie unabhängig von einer
Spannungsversorgung und verbraucht keinerlei Ener-
gie. Dadurch wird die Batterie-Lebensdauer der Hörhilfe
nicht verringert. Hinzu kommt dass eine mechanische
Sperrung von Bedienelementen beim Versuch, diese zu
betätigen, spürbar ist. Diese taktile Rückmeldung macht
für die Bedienperson bzw. dem Hörhilfe-Träger erkenn-
bar, dass die Sperreinrichtung zum Sperren des oder der
Bedienelemente aktiviert ist.
[0011] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung ist die Sperreinrichtung dazu ausgebildet ist, das
Bedienelement elektronisch zu sperren.
[0012] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung ist die Entsperreinrichtung dazu ausgebildet, die
Sperreinrichtung elektronisch zu deaktivieren, und die
Aufnehmer sind als elektronische Sensoren ausgeführt,
z.B. als Drucksensoren, Wärmesensoren, kapazitive, in-
duktive, resistive oder optische Sensoren.
[0013] Eine elektronische Entsperreinrichtung samt
elektronischer Aufnehmer ist kostengünstig und unauf-
wändig realisierbar. Bei software-gesteuerten Hörhilfen
sind lediglich die Aufnehmer zusätzlich vorzusehen,
während die Sperr-/Entsperr-Funktionalität vollständig
software-programmiert sein kann. Dadurch wird der vor-
richtungsmäßige Aufwand gering gehalten. Zusätzlich
können Aufnehmer vorgesehen werden, die auf typische
Eigenschaften des menschlichen Körpers einer Bedien-
person bzw. eines Hörhilfeträgers ansprechen, z.B. Wär-
me oder Leitfähigkeit der Haut, so dass versehentliche
zufällige Betätigungen durch sonstige Einflüsse, z.B. bei
Lagerung oder Transport der Hörhilfe, unterbunden wer-
den können.
[0014] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen und Aus-
gestaltungen werden nachfolgend anhand von figürlich
dargestellten Ausführungsbeispielen erläutert. Es zei-
gen:

Figur 1 Hörhilfe mit Fehlbedienungs-Sicherung,
Figur 2 Hörhilfe in anderer Perspektive,
Figur 3 Hörhilfe in weiterer Perspektive,
Figur 4 Betätigung der Entsperreinrichtung durch
menschliche Hand,
Figuren 5, 6, 7 Hörhilfe mit Fehlbedienungs-Siche-
rung in unterschiedlichen Perspektiven,
Figuren 8, 9, 10 Hörhilfe mit Fehlbedienungs-Siche-
rungen in unterschiedlichen Perspektiven, und
Figur 11 Hörhilfe mit mechanischer Sperreinrich-
tung.

[0015] In Figur 1 ist eine Hörhilfe 1 mit Fehlbedie-
nungs-Sicherung schematisch dargestellt. Die Hörhilfe
ist als hinter-dem-Ohr Gerät (HDO) ausgeführt. Sie um-
fasst einen Traghaken 2, mit dem sie am bzw. hinter dem
menschlichen Ohr eingehängt werden kann. Weitere

Ausführungsvarianten können andere Gehäuseformen
umfassen, z.B. in-dem-Ohr-Geräte (IDO) oder comple-
telyin-canal Geräte (CIC).
[0016] Die Hörhilfe 1 umfasst ein Gehäuse 6, in dem
die elektrischen Komponenten angeordnet sind. Eine Si-
gnalverarbeitungseinrichtung 10 erhält Eingangssignale
von einem Mikrofon 11, das akustische Umgebungssi-
gnale aufnimmt und in elektrische Signale wandelt. Die
Signalverarbeitungseinrichtung 10 verarbeitet diese Ein-
gangssignale je nach Hörprogramm in Anpassung an die
individuelle Hörschädigung des Hörhilfeträgers und ver-
stärkt sie ggf. Die Ausgangssignale der Signalverarbei-
tungseinrichtung 10 werden einem üblicherweise als Re-
ceiver bezeichneten Lautsprecher 12 zugeführt, der sie
in akustische Ausgangssignale wandelt. Die akustischen
Ausgangssignale des Receivers 12 werden durch den
Traghaken 2 dem Ohr des Hörhilfeträgers zugeführt, wo-
bei zwischen dem Traghaken 2 und dem Gehörgang ein
in der Abbildung nicht dargestellter Hörschlauch der ge-
zielten Weiterleitung der akustischen Signale dient.
[0017] An dem Gehäuse 6 ist ein Lautstärkesteller 3
angeordnet, der manuell betätigt werden kann. Durch
Betätigen des Lautstärkestellers 3 wird das Lautstärke-
Niveau der Ausgangssignale des Receivers 12 verstellt.
Diese Einstellung wird unabhängig von der Verarbeitung
der akustischen Eingangssignale in der Signalverarbei-
tungseinrichtung 10 vorgenommen und kann beispiels-
weise der Anpassung an veränderte Geräuschumgebun-
gen dienen. Weiter ist ein An-/Aus-Schalter 4 an dem
Gehäuse 6 angeordnet. Durch Betätigen des An-/Aus-
Schalters 4 kann die Hörhilfe 1 an-/ oder ausgeschaltet
werden.
[0018] Ein Batteriefach 5 enthält eine nicht dargestellte
Batterie zur Spannungsversorgung der Hörhilfe 1. Das
Batteriefach ist aufklappbar oder herausklappbar, wozu
es an der in der Figur erkennbaren Nase oder Erhebung
gegriffen werden kann. Durch Öffnen des Batteriefachs
5 wird die Spannungsversorgung unterbrochen und die
Hörhilfe somit zwangsläufig ausgeschaltet. Zudem wird
der Zugang zur Batterie freigegeben, die gegebenenfalls
aus der Hörhilfe 1 bzw. dem Batteriefach 5 entnommen
werden kann. Insbesondere bei pediatrischen Hörhilfen
stellt ein unbeabsichtigtes Entnehmen der Batterie inso-
fern ein Problem dar, als ein Kind die sehr kleine Batterie
verschlucken könnte. Es ist daher insbesondere bei pe-
diatrischen Hörhilfen wünschenswert, auch ein Öffnen
des Batteriefachs 5 durch eine Fehlbedienungs-Siche-
rung bzw. Kinder-Sicherung sperren zu können. Eine sol-
che Sperrung kann durch einen Riegel rein mechanisch
bewirkt werden, oder sie kann durch einen elektronische
getriebenen Riegel, z.B. ein Magnetschloß, realisiert
werden.
[0019] Die Bedienelemente der Hörhilfe 1, in der Ab-
bildung dargestellt der Lautstärkeregler 3 sowie der An-/
Ausschalter 4, können durch eine Sperreinrichtung 9 ge-
sperrt werden. Die Sperreinrichtung 9 verhindert, dass
ein manuelles Betätigen zu einer Veränderung der Laut-
stärkeeinstellung oder zum Ausschalten der Hörhilfe 1
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führen kann. Dazu kann z.B. der An-/Ausschalter 4, der
eine elektrische Leitung zur Spannungsversorgung un-
terbricht bzw. herstellt, überbrückt werden. Durch die
Überbrückung kann verhindert werden, dass die Span-
nungsversorgung bei Betätigen des Schalters unterbro-
chen wird. Hinsichtlich des Lautstärkestellers 3 kann die
Sperreinrichtung 9 unterbinden, dass die Signalimpulse,
die der Lautstärkesteller 3 bei manueller Betätigung er-
zeugt und an die Signalverarbeitungseinrichtung 10 ab-
gibt, überhaupt erzeugt werden. Zu diesem Zweck kann
beispielsweise eine elektrische Versorgungsleitung zum
Lautstärkesteller 3 durch die Sperreinrichtung 9 unter-
brochen werden. Oder die Ausgangssignale des Laut-
stärkestellers 3, die an die Signalverarbeitungseinrich-
tung 10 abgegeben werden, werden durch Unterbrechen
einer Leitung unterbunden. Weitere Ausführungsvarian-
ten zum Sperren des Lautstärkestellers 3 durch die Sper-
reinrichtung 9 sind ebenfalls möglich, z.B. die Realisie-
rung ausschließlich in der Geräte-Software.
[0020] Die Sperreinrichtung 9 kann durch eine Ent-
sperreinrichtung 8 deaktiviert werden. Deaktivieren be-
deutet dabei, dass die Sperrung der Bedienelemente
durch die Sperreinrichtung 9 aufgehoben, eben deakti-
viert wird. Die Entsperreinrichtung 8 wird durch manuel-
les Betätigen durch eine Bedienperson oder dem Hörhil-
fe-Träger ausgelöst. Die manuelle Betätigung erfolgt da-
bei über die am Gehäuse 6 angeordneten Aufnehmer 7.
Die Aufnehmer 7 sind derart ausgeführt, dass sie eine
Betätigung sensorisch wahrnehmen. Sie können bei-
spielsweise auf Druck oder Wärme ansprechen, auf ka-
pazitive oder induktive Einflüsse, die für die Annäherung
eines menschlichen Fingers typisch sind, oder auf resi-
stive Einflüsse bei Berührung durch einen menschlichen
Finger aufgrund der Leitfähigkeit der menschlichen Haut.
Eine Vielzahl mechanischer und elektronischer Senso-
ren kann für die Aufnehmer 7 verwendet werden. Bei der
Auswahl des geeigneten Sensor-Prinzips spielt insbe-
sondere ein geringer Platzbedarf sowie ein geringer En-
ergiebedarf eine wichtige Rolle. In dieser Hinsicht kön-
nen beispielsweise einfache Drucktaster als vorteilhaft
angesehen werden. Andere Sensoren können mögli-
cherweise einen höheren Bedienkomfort oder eine hö-
here Bedien-Sicherheit vermitteln.
[0021] Die Aufnehmer 7 sind mit der Entsperreinrich-
tung 8 verbunden. Die Entsperreinrichtung 8 ist so aus-
geführt, dass sie erst bei Betätigung von mindestens zwei
Aufnehmern 7 die Sperreinrichtung 9 deaktiviert. Eine
noch höhere Fehlbedienungs-Sicherheit wird erreicht, in-
dem die Entsperreinrichtung 8 nur bei Betätigen aller drei
Aufnehmer 7 anspricht. Die Anzahl der Aufnehmer 7, die
zum Entsperren betätigt werden muss, kann dabei pro-
grammierbar oder fest vorgegeben sein. Die Aufnehmer
7 sind räumlich getrennt angeordnet, so dass eine gleich-
zeitige Betätigung aufgrund der Berührung mit einem ein-
zigen Finger ausgeschlossen ist. Dadurch werden zufäl-
lige versehentliche Betätigungen unterbunden. Weiter
sind die Aufnehmer 7 so am Gehäuse 6 angeordnet, dass
sie beim Tragen der Hörhilfe 1 hinter dem Ohr nicht

zwangsläufig gleichzeitig durch Berührung mit dem Ohr
oder Schädel betätigt werden. Die Anordnung der Auf-
nehmer 7 kann darüber hinaus so gestaltet sein, dass
sie ergonomisch an eine menschliche Hand angepasst
ist und somit die Bedienung erleichtert.
[0022] In einer nicht dargestellten schaltungstechni-
schen Variante werden durch die Aufnehmer 7 jeweils
ein Schalter, Transistor oder Relais oder vergleichbares
Schaltmittel angesteuert. Diese sind in Reihe geschaltet,
so dass erst bei Betätigung aller Aufnehmer 7 die Rei-
henschaltung insgesamt leitend bzw. signalführend wird.
Die Reihenschaltung ist unmittelbar in einer Versor-
gungsleitung des Lautstärkestellers 3 oder des An-/ Aus-
schalters 4 angeordnet, so dass das jeweilige Bedienele-
ment erst bei Betätigung aller Aufnehmer entsperrt bzw.
aktiviert ist. Eine weitere Variante besteht darin, dass die
Reihenschaltung in der Ausgangsleitung des jeweiligen
Bedienelements angeordnet ist. Die Reihenschaltung
bildet dann den wesentlichen Bestandteil der Sperrein-
richtung 9, die schaltungstechnischen Komponenten
zum Ansteuern der in Reihe geschalteten Schaltelemen-
te bildet den wesentlichen Bestandteil der Entsperrein-
richtung 8.
[0023] In einer weiteren Variante werden die Signale
der Aufnehmer 7 in Reihe oder parallel einer Entsperr-
einrichtung 8 zugeführt und dort zusammengefasst. Da-
zu wird entweder wie vorangehend beschrieben eine
Reihenschaltung von Schaltelementen verwendet oder
die Signale werden schaltungstechnisch oder durch Soft-
ware UND -verknüpft. Die Entsperreinrichtung 8 gibt das
derart UND- verknüpfte Signal an die Sperreinrichtung 9
weiter. Die Sperreinrichtung 9 sperrt den Lautstärkestel-
ler 3 oder den An-/ Ausschalter 4 im Normalzustand, ent-
sperrt sie jedoch, wenn sie durch das Ausgangssignal
der Entsperreinrichtung 8 deaktiviert wird. Zu diesem
Zweck ist in der Sperreinrichtung 9 ein Schalter, Transi-
stor, Relais oder sonstiges Schaltelement vorgesehen,
dass entweder die Versorgung oder den Signalausgang
des jeweiligen Bedienelements unterbricht bzw. bei De-
aktivierung durch das Signal der Entsperreinrichtung 8
schließt.
[0024] In Figur 2 ist die vorangehend beschriebene
Hörhilfe 1 unter Verwendung gleicher Bezugszeichen in
anderer Perspektive dargestellt. Es wurde darauf ver-
zichtet, die vorangehend strichliert dargestellten im Ge-
häuse 6 angeordneten elektronischen Elemente wieder-
zugeben. Es ist erkennbar, dass die Aufnehmer 7 auf der
Betrachter zugewandten Seite der Hörhilfe 1 mittig auf
dem Gehäuse 6 angeordnet sind. Der weitere Aufnehmer
auf der gegenüberliegenden Gehäuseseite ist in der ge-
wählten Perspektive nicht sichtbar.
[0025] In Figur 3 ist die vorangehend beschriebene
Hörhilfe 1 in einer weiteren Perspektive dargestellt. Die
Darstellung erscheint spiegelverkehrt zu der vorange-
hend in Figur 1 gewählten Darstellung. Die spiegelsym-
metrische Ausgestaltung des Hörhilfegehäuses bzw. der
Anordnung der Aufnehmer 7 und der sonstigen Bedie-
nelemente ermöglicht die Verwendung des Gehäuseauf-
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baus sowohl für links- als auch für rechts-seitige Hörhil-
fen.
[0026] In Figur 4 ist angedeutet, wie die Fehlbedie-
nungs-Sicherung bedient werden muss. Es ist die vor-
angehend beschriebene Hörhilfe unter Verwendung glei-
cher Bezugszeichen in einer weiteren perspektivischen
Ansicht dargestellt. Die Aufnehmer 7, in der Abbildung
strichliert angedeutet, werden durch die angedeuteten
Finger einer Hand gleichzeitig betätigt, wobei der Dau-
men 13 den einzelnen Aufnehmer 7 auf einer Seite des
Gehäuses 6 betätigt, während Mittelfinger 15 und Ring-
finger 16 die beiden Aufnehmer 7 auf der gegenüberlie-
genden Gehäuseseite betätigen. Mit dem Zeigefinger 14
kann bei derart gleichzeitiger Betätigung der Aufnehmer
7 das nun entsperrte Bedienelement, in der Darstellung
der Lautstärkesteller 3 verstellt werden.
[0027] In Figur 5 ist eine den vorangehend erläuterten
vergleichbare Hörhilfe 1 dargestellt, die sich lediglich in
der Anordnung der Aufnehmer 7 unterscheidet. Der Auf-
nehmer 7 ist an der flachen Seite des Gehäuses 6 an-
geordnet. Ein weiterer Aufnehmer ist in der gewählten
Perspektive nicht erkennbar.
[0028] In Figur 6 ist die gleiche Hörhilfe 1 in anderer
Perspektive dargestellt. Es ist erkennbar, dass die Auf-
nehmer 7 auf gegenüberliegenden Seiten des Gehäuses
6 an gleicher Stelle angeordnet sind.
[0029] In Figur 7 ist die gleiche Hörhilfe 1 in einer wei-
teren Perspektive dargestellt. Der Aufnehmer 7 ist auf
der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses 6 an glei-
cher Stelle angeordnet wie der vorangehend in Figur 5
erkennbare Aufnehmer 7. Bei derartiger Anordnung der
Aufnehmer 7 kann die Hörhilfe zum Entsperren der Be-
dienelemente beispielsweise mit dem Daumen und dem
Mittelfinger im Bereich der Aufnehmer 7 gegriffen wer-
den, so dass Daumen und Mittelfinger jeweils einen Auf-
nehmer 7 betätigen und den Lautstärkesteller 3 bzw. den
An-/Ausschalter 4 dadurch entsperren. Zusätzlich kann
auch eine Sperrung des Batteriefachs 5 gegen unbeab-
sichtigtes oder ungewolltes Öffnen vorgesehen sein. Die
gewählte Anordnung der Aufnehmer 7 in unmittelbarer
Nähe zum Batteriefach 5 würde dabei besonders vorteil-
haft für eine mechanische Ausführung der Sperreinrich-
tung bzw. Entsperreinrichtung geeignet sein, wie sie wei-
ter unten erläutert wird.
[0030] In Figur 8, Figur 9, Figur 10 ist eine weitere
Variante der vorangehend erläuterten Hörhilfe 1 mit wie-
der geänderter Anordnung der Aufnehmer 7 dargestellt.
Zwei Aufnehmer 7 sind aneinander gegenüberliegenden
Seiten den Gehäuses 6 angeordnet, ein weiterer Auf-
nehmer 7, in Figur 9 erkennbar, ist an der senkrecht dazu
orientierten schmaleren Gehäuseseite angeordnet. Die-
se Variante ist ebenso wie die vorangehend dargestellten
symmetrisch, so dass sie sowohl an links- als auch an
rechts-seitigen Hörhilfen Verwendung finden kann. Wei-
tere Varianten mit anderen Anordnungen der Aufnehmer
7, die sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch sein
können, sind möglich, in denen z.B. die Bedien-Ergono-
mie weiter verbessert oder die Fehlbedienungs-Sicher-

heit weiter erhöht wird.
[0031] In Figur 11 ist eine rein mechanische Variante
der Sperreinrichtung und Entsperr-Einrichtung schema-
tisch dargestellt. Die Abbildung zeigt einen Querschnitt
des Gehäuses 6. Mittig angeordnet ist ein An-/Ausschal-
ter 4. Der Schalter 4 weist seitliche Vertiefungen 23 auf
beiden Seiten auf. In die seitlichen Vertiefungen 23 grei-
fen die Riegel 22 ein. Die Riegel 22 verhindern, dass der
Schalter 4 betätigt werden kann, indem sie mechanisch
eine Bewegung des Schalters unterbinden. Sie bilden
somit die Sperreinrichtung. Die Riegel 22 sind jeweils an
Kipphebeln 21 angeordnet, die wiederum jeweils in ei-
nem Kipplager 20 gelagert sind. Um das Kipplager 20
herum kann der jeweilige Kipphebel 21 gekippt werden.
Die Ausführung des Kipplagers ist nicht näher darge-
stellt, es kann z.B. eine flexible Kunststoffverbindung
zum Gehäuse 6 verwendet werden. Sie muss jedenfalls
so ausgeführt sein, dass die Riegel 22 in nicht betätigtem
Zustand in die Vertiefungen 23 des Schalters eingreifen.
Damit wird gewährleistet, dass der Schalter 4 gesperrt
ist, solange die Aufnehmer 7 nicht betätigt sind. Bei Be-
tätigung der Aufnehmer 7 durch Drücken kippen die Kipp-
hebel 21 um die Kipplager 20 herum. Dadurch werden
die Riegel 22 aus den Vertiefungen 23 herausgezogen.
Es ist ersichtlich, dass nur bei gleichzeitiger Betätigung
beider Aufnehmer 7 eine Betätigung des Schalters 4 ent-
sperrt wird.
[0032] Weitere mechanische Ausführungsformen sind
möglich, wie beispielsweise der Sperrung eines Lautstär-
kestellers oder eines Batteriefachs dienen können.
[0033] Ein Grundgedanke der Erfindung lässt sich wie
folgt zusammenfassen: Die Erfindung betrifft eine Hör-
hilfe mit Fehlbedienungs-Sicherung. Eine Fehlbedie-
nungs-Sicherung wird zu dem Zweck vorgesehen, feh-
lerhafte oder irrtümliche oder versehentliche Nutzerein-
gaben zur Veränderung von Einstellungen einer Hörhilfe
zu unterbinden. Gemäß einem Grundgedanken der Er-
findung umfasst die Hörhilfe (1) ein Gehäuse (6), eine
darin ange-ordnete Signalverarbeitungselektronik (10),
und ein außensei-tig an dem Gehäuse (6) angeordnetes
manuell zu betätigendes Bedienelement (3, 4, 5). Weiter
ist eine Sperreinrichtung (9) umfasst, die dazu ausgebil-
det ist, das Bedienelement (3, 4, 5) für manuelle Betäti-
gung zu sperren, eine Entsperreinrichtung (8), die dazu
ausgebildet ist, die Sperreinrichtung (9) zu deaktivieren,
wobei die Entsperreinrichtung (8) mindestens zwei ma-
nuell zu betätigende Aufnehmer (7) umfasst, die räumlich
getrennt voneinander an dem Gehäuse (6) angeordnet
sind, und wobei die Entsperreinrichtung (8) die Sperrein-
richtung (9) ausschließlich während und/oder in zeitlich
begrenztem Anschluss nach einer gleichzeitigen manu-
ellen Betätigung der Aufnehmer (7) deaktiviert. Durch die
räumlich getrennte Anordnung der Aufnehmer kann eine
zufällige unerwünschte Betätigung unterbunden werden.
Eine zweckmäßige Anordnung der Aufnehmer würde da-
bei Stellen des Gehäuses vermeiden, an denen die Hör-
hilfe in der alltäglichen Handhabung gegriffen oder ge-
halten wird, auf denen sie abgelegt wird, oder die beim
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Tragen typischerweise am Ohr oder Schädel anliegen.
Die Aufnehmer können ergonomisch in Anpassung an
die Form einer menschlichen Hand bzw. der Finger an-
geordnet sein.

Patentansprüche

1. Hörhilfe (1) umfassend ein Gehäuse (6), eine darin
angeordnete Signalverarbeitungselektronik (10),
und ein außenseitig an dem Gehäuse (6) angeord-
netes manuell zu betätigendes Bedienelement (3, 4,
5),
dadurch gekennzeichnet, dass eine Sperreinrich-
tung (9) umfasst ist, die dazu ausgebildet ist, das
Bedienelement (3, 4, 5) für manuelle Betätigung zu
sperren, dass eine Entsperreinrichtung (8) umfasst
ist, die dazu ausgebildet ist, die Sperreinrichtung (9)
zu deaktivieren, dass die Entsperreinrichtung (8)
mindestens zwei manuell zu betätigende Aufnehmer
(7) umfasst, die räumlich getrennt voneinander an
dem Gehäuse (6) angeordnet sind, und dass die Ent-
sperreinrichtung (8) die Sperreinrichtung (9) aus-
schließlich während einer gleichzeitigen manuellen
Betätigung der Aufnehmer (7) oder während einer
gleichzeitigen manuellen Betätigung der Aufnehmer
(7) und auch während einer begrenzten Zeit im An-
schluss an die Betätigung der Aufnehmer (7) deak-
tiviert.

2. Hörhilfe (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sperreinrich-
tung (9) dazu ausgebildet ist, das Bedienelement (3,
4, 5) mechanisch zu sperren.

3. Hörhilfe (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Entsperrein-
richtung (9) dazu ausgebildet ist, die Sperreinrich-
tung (8) mechanisch zu deaktivieren, und dass die
Aufnehmer (7) durch Drücken, Schieben oder Kip-
pen manuell betätigt werden.

4. Hörhilfe (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sperreinrich-
tung (9) dazu ausgebildet ist, das Bedienelement (3,
4, 5) elektronisch zu sperren.

5. Hörhilfe (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Entsperrein-
richtung (8) dazu ausgebildet ist, die Sperreinrich-
tung (9) elektronisch zu deaktivieren, und dass die
Aufnehmer (7) als elektronische Sensoren ausge-
führt sind.

6. Hörhilfe (1) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnehmer (7)
als Drucksensoren, Wärmesensoren, kapazitive, in-
duktive, resistive oder optische Sensoren ausgeführt

sind.

7. Hörhilfe (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bedienele-
ment (3, 4, 5) ein An-/Aus-Schalter (4) und/oder ein
Lautstärkeregler (3) ist.
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